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Im Rahmen ihrer ordentlichen Kontrolltätigkeit hat die Finanzkontrolle des Baselbieter Landrates die

Entschädigungen von Kantonsvertretungen kantonaler Beteiligungen untersucht. Dabei kommt sie

zum Schluss, dass seit 2008 rund 320'000 Franken offenbar nicht ordnungsgemäss abgerechnet

wurden.

Am 19.12.2013 führte der Regierungsrat diesbezüglich eine kurzfristig angesetzte Pressekonferenz

durch. Laut Pressekonferenz und den Aussagen von Regierungsrat Urs Wüthrich lagen der Bericht

und die Resultate der Prüfung durch die Finanzkontrolle bereits im November 2013 vor.

Das Parlament war von dieser Pressekonferenz und den darin enthaltenen Informationen über-

rascht, da weder eine ordentliche Prüfung und Orientierung durch die Finanzkommission noch eine

juristische Abklärung stattgefunden hat.

Um den genauen Ablauf dieses Vorgangs zu verstehen und in Zukunft solche kommunikativen

Fehltritte zu vermeiden, bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen dringlich zu beantworten:

– Wann wurde der Gesamtregierungsrat über den vertraulichen Bericht der Finanzkontrolle

in Kenntnis gesetzt und durch wen?

– Wann wurde der Gesamtregierungsrat über den Bericht der Sub-Kommission der Finanz-

kommission in Kenntnis gesetzt und durch wen?

– Wann und warum entschied der Gesamtregierungsrat, eine kurzfristige Pressekonferenz

zu diesem Thema durchzuführen?

– Warum liegt nur eine Verzichtserklärung der Verjährungseinrede von Regierungsrat Urs

Wüthrich vor?

– Warum liegt die Verzichtserklärung der Verjährungseinrede von Regierungsrat Urs

Wüthrich bereits seit dem 18.12.2013 vor (d.h. 1. Tag vor der Pressekonferenz)?

– Warum wurden die ehemaligen und amtierenden Regierungsräte und Kantonsangestellte,

welche in die nicht ordnungsgemäss abgerechneten Bezüge involviert waren, nicht

vorher orientiert?

– Wann erwartet der Regierungsrat die Ergebnisse der juristischen Abklärungen zu den

nicht ordnungsgemäss abgerechneten Entschädigungen?

– Stellt die Publikation persönlicher Einkommensverhältnisse im Bericht der Sub-Kommis-

sion in den Augen des Regierungsrates einen Verstoss gegen das Informations- und

Datenschutzgesetz, insbesondere § 18 dar?

Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/buergi_marc-htm.315063.0.html
http://www.baselland.ch/2014_01-htm.318540.0.html#2014-010
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